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Vorwort 
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schen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster als Dissertation 
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Herrn Professor  Dr. Werner Hoppe danke ich für die Erstellung des Zweit-
gutachtens. Zu Dank verpflichtet bin ich auch Frau Landesverwaltungsrätin 
Almuth Gumprecht, Justitiarin im Westfälischen Amt für Denkmalpflege des 
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Münster. Sie hat mir die überwiegend 
unveröffentlicht  gebliebene Rechtsprechung der nordrhein-westfälischen  Ver-
waltungsgerichte zum Denkmalrecht zugänglich gemacht und die Denkmal-
schutzgesetze bzw. die entsprechenden Gesetzentwürfe der fünf  neuen Bundes-
länder frühzeitig beschafft. 

Dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege danke ich, daß mir die umfang-
reiche Fachbibliothek zur Verfügung stand. 

Meinen Eltern, denen diese Arbeit gewidmet ist, sei an dieser Stelle beson-
ders herzlich für ihre wohlwollende Unterstützung gedankt. Sie haben mir 
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Münster, im Januar 1993 
Tobias Leidinger 





"Die  Rolle  des Conservators ist  zwar  immer  und überall 
zunächst  eine vermittelnde;  wenn ihm aber  Übelwollen, 
Gleichgültigkeit  oder  Eigennutz  entgegentreten,  so muß 
er  auch genau wissen,  was auf  dem Gebiet  der  Denk-
malpflege  Rechtens  ist  oder  mit  anderen  Worten,  wel-
cher  Schutz  der  Denkmäler  erzwingbar  ist,  es sei  auf 
dem gerichtlichen  oder  dem Verwaltungswege.  " 

OTTO POLENZ, Referent im preussischen Kultusmini-
sterium, 1902 
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Einleitung und Gegenstand der Untersuchung 

Der dauerhafte Erhalt von objektübergreifenden,  denkmalwerten Strukturen ist 
für die Bewahrung des kultur-, kunst- und siedlungsgeschichtlichen Erbes von 
herausgehobener Bedeutung. Anders als die oftmals auf bauhistorische Prinzi-
palstücke begrenzte Objektdenkmalpflege ist der Ensembleschutz auf die Er-
haltung denkmalwerter Zusammenhänge gerichtet und dient damit wie kein an-
deres Instrument der Sichtbarmachung geschichtlicher Prozesse in ihrem ur-
sprünglichem Kontext1. 

Die Bedeutung der Ensembledenkmalpflege zeigt sich aber nicht nur in bezug 
auf den Erhalt von klassischen Kunst- und Baudenkmälern in ihrem typischen 
historischen Zusammenhang, sondern ihr kommt eine wichtige Funktion auch 
im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung zu. Die teilweise rigorose Sanie-
rungs- und Stadtentwicklungspolitik, die in den stürmischen Aufbaujahren nach 
dem zweiten Weltkrieg und zum Teil noch bis zum Ende der siebziger Jahre zu 
unwiederbringlichen Verlusten ganzer Altstadtbereiche, historischer Straßenzüge 
und zu radikalen Eingriffen  in gewachsene Strukturen, wie z.B. bei Stadtgrund-
rissen geführt  hat, ist inzwischen der nüchternen Erkenntnis gewichen, daß nur 
eine behutsame, d.h. auf Ausgleich zwischen Bewahrung und Veränderung be-
dachte Stadtplanung und -entwicklung wirklich lebensweite Räume in Städten 
und Ortschaften zu schaffen  und zu erhalten vermag2. Im Rahmen einer „erhal-
tenden Stadterneuerung" kann mit Hilfe des denkmalschutzrechtlichen Instru-
mentariums, wozu auch der Erlaß von Denkmalbereichssatzungen gehört3, ein 
wichtiger Beitrag geleistet werden, um das Ziel, ein attraktives Wohnumfeld mit 
sozial intakten Strukturen zu schaffen  oder wiederherzustellen, erfolgreich  zu 
verwirklichen4. Die katastrophale Situation in vielen historischen Altstädten der 
fünf  neuen Bundesländer eröffnet  dem flächenbezogenen Denkmalschutz erneut 

1 Gebeßler,  der landkreis 1975, S. 261; Paschke,  Stadtdenkmal, S. 28; Ellger,  der landkreis 1975, 
S. 311; Breuer,  Festgabe für August Gebeßler, S. 38 (46); vgl. auch Art. 14 der Internationalen 
Charta über die Konservierung von Denkmälern und Ensembles (Charta von Venedig, 1964). 

2 Ganser,  in: Denkmalschutz und Denkmalpflege, S. 201 (201 f.). 
3 PrechU  in: Denkmalschutz und Denkmalpflege, S. 89 (91). 
4 Borchard,  DBZ 1991, S. 709 (709 f.); Schulze,  in: Denkmalpflege im Land Brandenburg, S. 67 

(73 f.); Dieterich,  DKD 1979, S. 175 (179). 
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ein weites Betätigungsfeld und zwar in einer Größenordnung, das ihn vor eine 
Bewährungsprobe bislang unbekannten Ausmaßes stellt5. 

Der Wert und das Anliegen des Ensembleschutzes sowohl im Hinblick auf die 
Bewahrung objektübergreifender,  kulturhistorisch wertvoller Strukturen als sol-
cher, als auch für die konkrete Umsetzung einer auf Ausgleich bedachten, be-
hutsamen Stadtentwicklung, wird daher heute von keiner Seite mehr grundsätz-
lich in Frage gestellt6. Vielmehr gilt der flächenbezogene Denkmalschutz in-
zwischen als gleichberechtigtes Instrument neben der Objektdenkmalpflege7. 

Das nordrhein-westfälische  Denkmalschutzgesetz versucht dem Ensemble-
schutzgedanken mit den Vorschriften  über den Denkmalbereich Rechnung zu 
tragen. Doch kein anderes Instrument des Denkmalschutzgesetzes hat seit 
seinem Inkraftreten  vor nunmehr über 11 Jahren für soviel Diskussionen und 
Streit gesorgt wie dieses8. Angefangen von der Begriffsbestimmung  des Denk-
malbereiches, über die Voraussetzungen für eine Unterschutzstellung, die 
dadurch vermittelte Schutzwirkung bis hin zur Frage der daran geknüpften 
Rechtsfolgen sind praktisch alle Aspekte des Denkmalbereichsschutzes um-
stritten oder jedenfalls mit Unsicherheiten behaftet geblieben, die auf die 
kommunale Unterschutzstellungspraxis zurückwirken. 

Gegenstand und Anliegen dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Aufarbeitung 
und Klärung der bislang umstritten gebliebenen Fragen in bezug auf das In-
strument des Denkmalbereichsschutzes zu leisten. 

Dabei beschränkt sie sich nicht auf eine theoretische Untersuchung der gesetz-
lichen Konzeption dieses Instruments, sondern unternimmt darüber hinaus den 
Versuch, durch eine Analyse aller vom Inkraftreten  des Denkmalschutzgesetzes 
am 1.7.1981 bis zum 1.1.1992 rechtskräftig  erlassenen Denkmalbereichssatzun-
gen in Nordrhein-Westfalen  Erkenntnisse in rechtlicher und tatsächlicher Hin-
sicht über die Situation des Ensembleschutzes zu gewinnen, darzustellen und 
einer Bewertung zu unterziehen. Auf diese Art und Weise können die bei der 
Untersuchung der theoretischen und gesetzlichen Konzeption des Denkmalbe-

5 Mönninger,  Lernen aus den Sünden des Westens, FAZ vom 3.12.1991, Nr. 280, S. 35; Kiesow, 
DSI 3 / 1991, S. 59 ff. 

6 Schulze,  in: Denkmalschutz und Denkmalpflege, S. 103. 
7 Gebeßler,  der landkreis 1975, S. 261 (261 f.). 
8 Oebbecke,  Zeitschrift  Westfalen, 1983, S. 256 (257); Battis /  SchmittaU  NuR 1983, S. 102; 

Erbguth  /  Paßlick  /  PiicheU  Denkmalschutzgesetze der Länder, S. 49; Bülow,  Rechtsfragen, S. 238; 
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Einleitung und Gegenstand der Untersuchung 

reichsschutzes gewonnenen Erkenntnisse nicht nur auf ihre Übereinstimmung 
mit der Wirklichkeit überprüft,  sondern außerdem kann der Nachweis geführt 
werden, ob, inwiefern und in welchem Umfang die durch das Gesetz bedingten 
Unschärfen konkrete Auswirkungen auf die kommunale Unterschutzstellungs-
praxis haben. 

Die Arbeit gliedert sich daher in zwei große Teile: Im Ersten Teil wird das 
Instrument des Denkmalbereichsschutzes vor dem Hintergrund seiner Ursprünge 
in Denkmalpflege und Gesetzgebung, hinsichtlich seiner theoretischen und 
gesetzlichen Konzeption untersucht, rechtsvergleichend im Verhältnis zu den 
entsprechenden Vorschriften  der anderem Denkmalschutzgesetze sowie zu den 
Ansprüchen der Ensembledenkmalpflege eingeordnet und bewertet, um dann die 
Anforderungen,  denen eine Denkmalbereichssatzung unter juristischen Gesichts-
punkten entsprechen muß, zu konkretisieren. 

Im Zweiten Teil der Arbeit wird der Frage nachgegangen, wie sich der En-
sembleschutz in Nordrhein-Westfalen  unter tatsächlichen und rechtlichen Ge-
sichtspunkten darstellt, inwieweit sich in dieser Situation die im Ersten Teil der 
Untersuchung gewonnenen Erkenntnisse widerspiegeln und die dort vorgenom-
mene Einschätzung und Bewertung dieses Instruments bestätigt wird oder nicht. 




